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1 EINLEITUNG UND ZIELE 

Die Menschenrechte gelten für alle Menschen, so auch für Kinder und Jugendliche1. Darüber hinaus 
haben sie eigene, spezifische Rechte: die Kinderrechte. Diese Rechte berücksichtigen ihre besonde-
ren Bedürfnisse und Lebenssituationen und gelten uneingeschränkt von Geburt an bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres. Die Kinderrechte zu achten, zu schützen und zu gewährleisten ist in 
erster Linie Aufgabe des Staates. Doch auch die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung, die Kin-
derrechte zu wahren, ihre Umsetzung aktiv zu unterstützen und sie im Alltag zur Geltung zu bringen.  

Als weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation setzt sich Save the Children seit über 
100 Jahren für die Rechte und das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein, ohne Wenn und Aber. 
Kinderrechte bilden das Herzstück unserer Identität und sind Ausdruck einer Überzeugung, die auf 
unsere Gründerin Eglantyne Jebb zurückgeht. Bereits 1924 formulierte sie erstmals die Rechte von 
Kindern – ein Meilenstein, der später zum Übereinkommen der Vereinten Nationen (VN) über die 
Rechte des Kindes, der VN-Kinderrechtskonvention, führte.2 Die Kinderrechtskonvention (KRK) 
wurde am 20. November 1989 verabschiedet und bis heute von allen Staaten weltweit – mit Aus-
nahme der USA – ratifiziert. Sie bildet die zentrale rechtliche Grundlage für unsere Arbeit.  

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, Kinderrechte zu verwirklichen, verfolgt Save the Child-
ren einen Kinderrechtsansatz. Dieser Ansatz prägt unsere Haltung als Organisation sowie unsere 
gesamte Arbeitsweise. Was es bedeutet, kinderrechtsbasiert zu arbeiten, beschreibt die vorliegende 
Publikation.3 Sie verfolgt drei zentrale Ziele:  

• Sie fördert ein gemeinsames Verständnis des Kinderrechtsansatzes von Save the Children 
innerhalb unserer Organisation, 

• sie dient den Mitarbeitenden als Orientierung für die praktische Umsetzung des Ansatzes,  
• sie macht die Grundlagen unserer kinderrechtsbasierten Arbeit in der Außenkommunikation 

sichtbar.  

Um die Kinderrechte in das internationale Menschenrechtsschutzsystem einzuordnen, beleuchtet 
Kapitel 2 zunächst den rechtlichen Rahmen und zeigt auf, wie der Kinderrechtsansatz auf internati-
onaler Ebene entstanden ist. Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen und zentralen Komponenten des 
Kinderrechtsansatzes von Save the Children und erläutert, wie wir ihn konkret in unserem deut-
schen Büro umsetzen. Abschließend gibt Kapitel 4 einen Ausblick darauf, wie wir Kinderrechte künf-
tig noch stärker in unserer Organisation verankern möchten.  

 
1 Die Vereinten Nationen verwenden unterschiedliche Begriffe für verschiedene Altersgruppen von Kindern und 
Jugendlichen. Gemäß der KRK gelten alle Menschen unter 18 Jahren als Kinder. Darüber hinaus wird die Alters-
gruppe der 15- bis 24-Jährigen häufig als „Jugendliche“ bezeichnet. An dieser Definition orientieren wir uns in der 
vorliegenden Publikation und sprechen daher von Kindern und Jugendlichen. 
2 Mehr zu Eglantyne Jebb und unserer Geschichte kann hier nachgelesen werden: https://www.savethechild-
ren.de/informieren/ueber-uns/100-jahre/geschichte/. 
3 Die vorliegende Publikation basiert maßgeblich auf dem „Child rights programming handbook. How to Apply 
Rights-Based Approaches to Programming” von Save the Children Schweden aus dem Jahr 2006. 

https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2025/Broschuere_Kinderrechtskonvention.pdf
https://www.savethechildren.de/informieren/ueber-uns/100-jahre/geschichte/
https://www.savethechildren.de/informieren/ueber-uns/100-jahre/geschichte/
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2 KINDERRECHTE SIND MENSCHENRECHTE 

2.1 Kinderrechte im internationalen Menschenrechtsschutzsystem 

Kinder und Jugendliche sind junge Menschen und haben daher dieselben Menschenrechte wie alle 
anderen Menschen. Diese Rechte wurden 1948 von den Vereinten Nationen in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben. Sie basieren auf vier grundlegenden Merkmalen, 
die auch für die Kinderrechte gelten. Sie sind: 

• unveräußerlich: Sie sind angeboren und können weder entzogen noch abgegeben werden, 
• egalitär: Sie gelten für alle Menschen gleichermaßen und schließen jede Form von Diskrimi-

nierung aus, 
• unteilbar: Sie sind miteinander verbunden und entfalten nur gemeinsam ihre volle Wirkung, 
• universell: Sie gelten weltweit, auch in Krisen- und Konfliktsituationen.  

Kinder und Jugendliche sind zwar durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte4 geschützt, 
doch es gibt gute Gründe, ihnen darüber hinaus eigene, spezifische Rechte zu gewähren: Weltweit 
machen Kinder und Jugendliche etwa ein Drittel der Bevölkerung aus5 – in manchen Ländern sogar 
fast die Hälfte. Trotzdem werden sie häufig nicht als eigenständige Träger*innen von Rechten wahr-
genommen. Ihre Belange bleiben oft unbeachtet oder treten hinter die Interessen Erwachsener zu-
rück. Dabei durchlaufen sie in ihrer Kindheit und Jugend sensible Entwicklungsphasen, in denen sie 
besonders schutz- und förderbedürftig sind und entscheidende Grundlagen für ihr weiteres Leben 
gelegt werden.6 Für eine gesunde Entwicklung brauchen sie ein sicheres Umfeld und fürsorgliche 
Erwachsene, die in ihrem besten Interesse handeln. Dennoch gehören Kinder und Jugendliche welt-
weit zu den Gruppen, die am stärksten von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Darunter 
auch von solchen, die nur sie betreffen, wie etwa Kinderarbeit oder Frühverheiratung.  

Kinder und Jugendliche genießen daher zu Recht einen besonderen Schutz im internationalen Men-
schenrechtsschutzsystem. Mit der KRK wurden die allgemeinen Menschenrechte gezielt auf die be-
sonderen Bedürfnisse und Lebensrealitäten junger Menschen zugeschnitten. Darüber hinaus sind 
weitere internationale Abkommen von großer Bedeutung.7 Dazu zählen beispielsweise die Frauen-
rechtskonvention, die die Rechte von Mädchen stärkt, oder die Genfer Flüchtlingskonvention, die 
besondere Schutzstandards für Kinder und Jugendliche auf der Flucht vorsieht. Auch auf regionaler 
Ebene gibt es zahlreiche verbindliche Regelwerke zum Schutz der Kinderrechte. Diese Abkommen 
ergänzen die KRK, indem sie spezifische Schutzbereiche vertiefen oder Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen mit besonderen Schutzbedarfen berücksichtigen.   

 
4 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) ist völkerrechtlich nicht bindend, sie gilt jedoch bis heute 
als das weltweit bekannteste und einflussreichste Menschenrechtsdokument. Sie bildet die Grundlage für zahlreiche 
internationale Abkommen, darunter der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(IPwskR) und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR). Diese Verträge haben zentrale 
Inhalte der AEMR rechtlich verankert und um weitere Rechte ergänzt. Auch heute noch dient die AEMR als Referenz-
rahmen für Staaten und Organisationen.   
5 Vgl. Deutsches Komitee für UNICEF: UNICEF: 2024 war eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Konfliktsituati-
onen, in: Deutsches Komitee für UNICEF e. V., 2024, [online] (abgerufen am 04.09.2025). 
6 Vgl. Schmahl, Stefanie: Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen, Handkommentar, 2. Aufl., Baden-Baden: 
Nomos, in Gemeinschaft mit Dike Verlag Zürich/St. Gallen, 2017, Einleitung, Rn. 1. 
7 Eine Übersicht über die Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen kann auf der Seite des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte eingesehen werden: Vereinte Nationen: Menschenrechtsabkommen | Institut für Men-
schenrechte. 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen
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2.2 Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

Mit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 wurde erstmals ein 
völkerrechtlich verbindlicher Rahmen geschaffen, der die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
festschreibt. Die Konvention formuliert bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte und setzt weltweit gültige Standards, die für ein sicheres, förderndes und gerechtes Auf-
wachsen entscheidend sind.8 Gemäß Artikel 1 KRK gilt sie für jede Person, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat.9 

Im Zentrum der Konvention steht die Anerkennung von Kindern und Jugendlichen als eigenständige 
Träger*innen von Rechten – sie sind Rechteinhaber*innen. Ihnen gegenüber stehen die Staaten, die 
die Konvention ratifiziert haben – sie sind Pflichtenträger. Mit dem Beitritt zur Konvention haben 
sie sich verpflichtet, das Wohl aller Kinder und Jugendlichen aktiv zu fördern und Kinderrechte in 
ihrem staatlichen Handeln zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Dies betrifft sämtliche 
staatlichen Organe und umfasst beispielsweise die Entwicklung und Umsetzung von Gesetzen, po-
litischen Strategien, Verwaltungsverfahren und Programmen zur Stärkung der Kinderrechte. Auch 
öffentliche Institutionen wie Schulen, Kindergärten, die Kinder- und Jugendhilfe oder Gesundheits-
dienste zählen zu den Pflichtenträger*innen. Sie sind verpflichtet, in ihrem jeweiligen Wirkungsbe-
reich kinderrechtskonform zu handeln und die Vorgaben der KRK umzusetzen. Zudem müssen Staa-
ten sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche auch vor Eingriffen in ihre Rechte durch Dritte – etwa 
durch private Institutionen wie Unternehmen oder durch Einzelpersonen – geschützt werden.10 
Zwar sind diese keine direkten Adressaten völkerrechtlicher Verträge, dennoch tragen sie eine Mit-
verantwortung dafür, die Kinderrechte zu respektieren und müssen nationale Gesetze sowie Richt-
linien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einhalten.11 Eltern und andere Sorgeberechtigte 
nehmen eine besondere Rolle ein: Als primäre Bezugspersonen tragen sie die unmittelbare Verant-
wortung für das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen. Der Staat muss sie in dieser Rolle un-
terstützen und stärken. Die Umsetzung der Kinderrechte ist somit in erster Linie eine staatliche 
Aufgabe, zugleich aber auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. 

Die Konvention beruht auf vier Grundprinzipien, die in den Artikeln 2, 3, 6 und 12 verankert sind. 
Sie sind zum einen eigenständige Rechte von Kindern und Jugendlichen. Zum anderen sind sie in 
ihrer Eigenschaft als Prinzipien bei der Auslegung aller weiteren Kinderrechte zu berücksichtigen12:  

• Artikel 2 enthält einen umfassenden Schutz vor Diskriminierung, 
• Artikel 3 verankert das Kindeswohlprinzip. Danach muss bei allen Maßnahmen, die Kin-

der betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt werden, 
• Artikel 6 enthält das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung, 
• Artikel 12 gewährt Kindern und Jugendlichen das Recht auf Beteiligung bei allen sie be-

treffenden Angelegenheiten.  

 
8 Vgl. Schmahl, 2017, Einleitung, Rn. 2 und 28. 
9 Tritt die Volljährigkeit in einem Vertragsstaat gesetzlich früher ein, gilt diese nationale Altersgrenze. 
10 Vgl. Schmahl, 2017, Einleitung, Rn. 37, Artikel 4, Rn. 6 und Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten 
Nationen: Allgemeine Bemerkung Nr. 16 über die Pflichten des Staates betreffend die Auswirkungen des Wirt-
schaftssektors auf die Rechte des Kindes, CRC/C/GC/16, Genf: Vereinte Nationen, 2013. 
11 Ein Beispiel ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Es knüpft an das Verbot der wirtschaftlichen Aus-
beutung von Kindern (Artikel 32 KRK) sowie an die Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) an, die Kinder und Jugendliche vor ausbeuterischer und gefährlicher Arbeit schützen. Das 
Gesetz legt fest, wie deutsche Unternehmen gemeinsam mit ihren Zulieferern durch Präventions- und Abhilfemaß-
nahmen zur Beseitigung von Kinderarbeit in Beschaffungsländern beitragen sollen. 
12 Vgl. Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen: Allgemeine Bemerkung Nr. 5 Allgemeine Maß-
nahmen zur Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Artikel 4, 42 und 44 Abs. 6), 
CRC/GC/2003/5, Genf: Vereinte Nationen, 2003, Rn. 12. 
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In insgesamt 54 Artikeln der KRK werden Kindern und Jugendlichen umfassende Rechte garantiert, 
die sich in drei zentrale Gruppen – auch bekannt als die Three P’s – einteilen lassen: Schutzrechte 
(protection), Förderrechte (provision) und Beteiligungsrechte (participation).13  

 
13 Oftmals überschneiden sich Schutz-, Förder- und Beteiligungsaspekte in einem Kinderrecht. Deshalb lassen sich 
einige Artikel mehreren Gruppen gleichzeitig zuordnen. Ein Beispiel ist Artikel 17: Er verbindet den Schutz vor schäd-
lichen Informationen mit dem Recht auf Zugang zu kindgerechten Informationen und Medien. Ziel ist es, Kindern 
und Jugendlichen eine sichere und informierte Meinungsbildung zu ermöglichen, um ihre Beteiligung zu stärken. 

 

Förderrechte 

• Recht auf Vorrang des Kindeswohls (Artikel 3) 
• Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6) 
• Recht auf Kontakt zu getrenntlebenden Eltern (Artikel 9) 
• Recht auf Familienzusammenführung und Kontakt zu Eltern im Ausland (Artikel 10) 
• Recht auf Erziehung durch beide Eltern (Artikel 18) 
• Recht auf Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (Artikel 23) 
• Recht auf Gesundheit und Wohlergehen (Artikel 24) 
• Recht auf soziale und finanzielle Sicherheit (Artikel 26) 
• Recht auf angemessene Lebensbedingungen (Artikel 27) 
• Recht auf Bildung (Artikel 28, 29) 
• Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung (Artikel 31) 
• Recht auf Genesung und Wiedereingliederung (Artikel 39) 

 

Beteiligungsrechte 

• Recht auf Beteiligung (Artikel 12)  
• Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit (Artikel 13) 
• Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Artikel 14) 
• Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (Artikel 15) 
• Recht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre (Artikel 16) 
• Recht auf Zugang zu kindgerechten Informationen und Medien (Artikel 17) 

 

Schutzrechte 

• Recht auf Schutz vor Diskriminierung (Artikel 2) 
• Recht auf Schutz der Identität (Artikel 7 und 8) 
• Recht auf Schutz vor Trennung von den Eltern (Artikel 9) 
• Recht auf Schutz vor rechtswidriger Verbringung ins Ausland (Artikel 11) 
• Recht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre (Artikel 16) 
• Recht auf Schutz vor schädlichen Informationen in den Medien (Artikel 17) 
• Recht auf Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung (Artikel 19) 
• Recht auf Schutz für Kinder ohne elterliche Fürsorge (Artikel 20) 
• Recht auf Schutz in Adoptionsprozessen und bei der Unterbringung (Artikel 21 und 25) 
• Recht auf Schutz für geflüchtete Kinder und Jugendliche (Artikel 22) 
• Recht auf Schutz von Minderheiten (Artikel 30) 
• Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung (Artikel 32) 
• Recht auf Schutz vor Suchtstoffen (Artikel 33) 
• Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung (Artikel 34) 
• Recht auf Schutz vor Entführung und Kinderhandel (Artikel 35) 
• Recht auf Schutz vor sonstiger Ausbeutung (Artikel 36) 
• Recht auf Schutz vor Folter, Todesstrafe und bei Freiheitstrafe (Artikel 37) 
• Recht auf Schutz in bewaffneten Konflikten (Artikel 38) 
• Recht auf Schutz im Strafrecht und in Strafverfahren (Artikel 40) 



8 

Die Kinderrechtskonvention wird durch drei Zusatzprotokolle14 ergänzt, die den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen weiter ausbauen. Zwei dieser Protokolle wurden im Jahr 2000 verabschie-
det: Das erste befasst sich mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an bewaffneten Kon-
flikten, das zweite enthält Maßnahmen zum Schutz vor Kinderhandel, Kinderprostitution und Kin-
derpornografie. Das dritte Zusatzprotokoll wurde im Jahr 2011 eingeführt. Es eröffnet Kindern und 
Jugendlichen beziehungsweise ihren Vertreter*innen die Möglichkeit, bei einer Verletzung ihrer 
Rechte eine sogenannte Individualbeschwerde beim zuständigen Gremium der Vereinten Nationen 
einzureichen. 

Das zentrale Gremium für die Umsetzung der Konvention und ihrer Zusatzprotokolle ist der Kinder-
rechtsausschuss der Vereinten Nationen. Er besteht aus unabhängigen internationalen Expert*in-
nen und überwacht, wie die Vertragsstaaten die Vorgaben der Konvention umsetzen.15 Diese sind 
im Rahmen des Staatenberichtsverfahrens verpflichtet, dem Ausschuss alle fünf Jahre ihre Fort-
schritte darzulegen.16 Neben diesen offiziellen Berichten berücksichtigt der Ausschuss auch soge-
nannte Parallelberichte, die vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), von nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Selbstorganisationen 
von Kindern und Jugendlichen eingereicht werden. So entsteht ein möglichst umfassendes Bild der 
Kinderrechtslage im jeweiligen Land. Nach jeder Prüfung gibt der Ausschuss in seinen Abschließen-
den Bemerkungen gezielte Empfehlungen, wie die Kinderrechte besser verwirklicht werden kön-
nen.17 Darüber hinaus veröffentlicht er regelmäßig Allgemeine Bemerkungen18, in denen er ein-
zelne Artikel der Konvention genauer erläutert und aufzeigt, welche konkreten Maßnahmen die 
Vertragsstaaten zur Umsetzung ergreifen sollen.19 Einige dieser Bemerkungen greifen auch Themen 
auf, die in der ursprünglichen Konvention nicht ausdrücklich erwähnt werden, wie etwa das digitale 
Umfeld oder der Klimawandel. So wird die Aktualität der Konvention gesichert und deutlich ge-
macht, wie Kinderrechte auch in neuen gesellschaftlichen und globalen Kontexten geschützt und 
gestärkt werden müssen. Schließlich ist der Ausschuss für die Prüfung von Beschwerden zuständig, 
die auf Grundlage des dritten Zusatzprotokolls zur KRK eingereicht werden. Wenn sich Kinder und 
Jugendliche durch staatliches Handeln in ihren Rechten verletzt sehen, können sie oder ihre Vertre-
ter*innen eine Beschwerde an den Ausschuss richten. Voraussetzung dafür ist, dass der betreffende 
Staat dem Protokoll beigetreten ist und zuvor alle innerstaatlichen Rechtswege ausgeschöpft wur-
den20. Der Ausschuss prüft dann, ob ein Verstoß gegen die Kinderrechte vorliegt. Seine Entschei-
dungen sind zwar rechtlich nicht bindend, entfalten jedoch häufig eine große Wirkung, da sie poli-
tischen und öffentlichen Druck auf die Vertragsstaaten ausüben, um Missstände zu beheben21. 

Mit derzeit 196 Vertragsstaaten ist die Kinderrechtskonvention das am häufigsten ratifizierte Men-
schenrechtsabkommen weltweit. Sie wurde von allen Staaten – mit Ausnahme der USA – ratifiziert. 
Deutschland ist sowohl der Konvention also auch den drei Zusatzprotokollen beigetreten und hat 
sich damit völkerrechtlich verpflichtet, die Kinderrechte weltweit zu achten, zu schützen und zu 
gewährleisten. Diese Verpflichtung gilt ausnahmslos für alle Kinder und Jugendlichen, die in 
Deutschland leben, auch unabhängig von ihrem Asyl- und Aufenthaltsstatus. Sie erstreckt sich zu-
dem auf das staatliche Handeln im Ausland, etwa im Rahmen der Außen- und Entwicklungspolitik.22  

 
14 Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Verträge, die einem bereits bestehenden Vertrag zusätzliche Regelungen 
hinzufügen. Sie müssen von Staaten gesondert ratifiziert werden, um in den jeweiligen Ländern gültig zu sein. 
15 Vgl. Schmahl, 2017, Artikel 43, Rn. 1. 
16 Vgl. ebd., Artikel 44/45, Rn. 2-3. 
17 Vgl. ebd., Rn. 18. 
18 Die Allgemeinen Bemerkungen des VN-Kinderrechtsausschusses sind hier abrufbar: https://kinderrechtekom-
mentare.de. 
19 Vgl. Schmahl, 2017, Art. 44/45, Rn. 24. 
20 Vgl. ebd., Überblick zum Individualbeschwerdeverfahren, Rn. 1, 4, 8-9. 
21 Vgl. ebd., Artikel 44/45, Rn. 8 und 27. 
22 Vgl. ebd., Artikel 2, Rn. 1. 

https://kinderrechtekommentare.de/
https://kinderrechtekommentare.de/
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2.3 Vom Menschenrechtsansatz zum Kinderrechtsansatz 

In den 1990er Jahren gerieten die Entwicklungsstrategien internationaler Organisationen wie der 
Vereinten Nationen, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zunehmend in die Kri-
tik. Ihre Programme konzentrierten sich vor allem auf die finanzielle und technische Unterstützung 
von Ländern mit niedrigem Einkommen und hoher Verschuldung. Sie gingen davon aus, dass wirt-
schaftliches Wachstum automatisch zu besseren Lebensverhältnissen und weniger Armut führen 
würde. In der Praxis blieben diese erhofften Fortschritte jedoch aus. Vielerorts hielt die Armut an 
und soziale Ungleichheiten verschärften sich sogar.23 Dies zeigte, dass neben wirtschaftlichen Fak-
toren insbesondere politische, soziale und kulturelle Entwicklungsprozesse stärker in den Fokus rü-
cken mussten. 

Ein entscheidender Wendepunkt war die Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte im Jahr 1993. 
Dort wurde bekräftigt, dass nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, wenn Menschen in ihrer 
Würde geachtet, in ihren Rechten gestärkt und in politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden. In der Wiener Erklärung wurde daher die Bedeutung 
von Demokratie und Teilhabe als grundlegende Voraussetzung für die Verwirklichung von Men-
schenrechten und eine gerechte Entwicklung betont.24 In der Folge begannen VN-Organisationen, 
Geberinstitutionen und Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik 
gezielter miteinander zu verknüpfen, insbesondere durch die Einführung eines Menschenrechtsan-
satzes. Dieser Ansatz setzt an den Ursachen von Rechtsverletzungen an. Er adressiert diskriminie-
rende Machtstrukturen, die Fortschritte behindern und zur systematischen Benachteiligung und 
Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen führen. Das Ziel besteht darin, nicht nur Symptome zu 
lindern, sondern die Lebensbedingungen der Menschen dauerhaft zu verbessern. Zudem bringt der 
Ansatz einen Perspektivwechsel mit sich: Er erkennt die Rechte und Pflichten aller Beteiligten an. 
Menschen, die von Benachteiligung betroffen sind, werden nicht länger als bloße Hilfsbedürftige 
betrachtet, sondern als Inhaber*innen eigener Rechte, die verletzt wurden. Sie werden darin ge-
stärkt, ihre Ansprüche einzufordern. Gleichzeitig werden Pflichtenträger*innen dazu angehalten und 
dabei unterstützt, ihren Verpflichtungen zur Achtung, zum Schutz und zur Gewährleistung dieser 
Rechte besser nachzukommen.25 

Mit der Verabschiedung der KRK vollzog sich dieser Perspektivwechsel auch im Bereich der Kinder-
rechte. Erstmals wurden Kinder und Jugendliche nicht mehr nur als schutzbedürftige Wesen be-
trachtet, sondern als junge Menschen mit eigenen Bedürfnissen, Perspektiven und Rechten.26 
Dadurch sind sie nicht länger nur auf das „Wohlwollen Erwachsener“27 angewiesen, sondern haben 
ein Recht darauf, mitzubestimmen, wenn es um ihre eigenen Anliegen geht. Die nahezu weltweite 
Verpflichtung zur Kinderrechtskonvention zeigt den breiten internationalen Konsens, dass die Ver-
wirklichung der Kinderrechte eine gemeinsame Verantwortung ist.28   

 
23 Vgl. Andersen, Uwe: Entwicklungspolitik seit den neunziger Jahren, in: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 
09.06.2005, [online], (abgerufen am 14.03.2025). 
24 Vgl. Deutsche Gesellschaft für die Vereinte Nationen e. V.: Wiener Erklärung und Aktionsprogramm, in: Gleiche 
Menschenrechte für alle, Dokumente zur Menschenrechtsweltkonferenz der Vereinten Nationen in Wien 1993, 
Bonn: Deutsche Gesellschaft für die Vereinte Nationen, 1994, Abs. 1 und Teil 1 Abs. 8, [online], (abgerufen am 
12.07.2025). 
25 Vgl. United Nations Sustainable Development Group: The Human Rights Based Approach to Development Coop-
eration: Towards a Common Understanding Among UN Agencies, in: United Nations Sustainable Development 
Group, 2003, S. 1, [online], (abgerufen am 04.07.2025).  
26 Vgl. Schmahl, 2017, Einleitung, Rn. 2, 19 und 36. 
27 Ebd., Rn. 19. 
28 Auch die Agenda 2030 der Vereinten Nationen stellt mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ein 
internationales Rahmenwerk für die Umsetzung der Menschen- und Kinderrechte dar. Nach dem Grundsatz „leave 
no one behind“ sollen die SDGs allen Menschen zugutekommen.  
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3 DER KINDERRECHTSANSATZ BEI SAVE THE CHILDREN 

3.1 Die Grundlagen des Kinderrechtsansatzes 

Mit der Verabschiedung der KRK begann eine neue Ära in der Beziehung zwischen Politik, Gesell-
schaft und Kindern. In Anlehnung an den Menschenrechtsansatz der Vereinten Nationen entwi-
ckelte Save the Children Ende der 1990er Jahre seinen speziell auf Kinder zugeschnittenen Ansatz: 
den Kinderrechtsansatz (Child Rights Programming Approach)29. Dieser veränderte die Arbeit von 
Save the Children grundlegend und prägt bis heute die gesamte Organisationskultur30 – auch in 
unserem deutschen Büro. Im Zentrum steht die Anerkennung von Kindern und Jugendlichen als 
Träger*innen eigener Rechte. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur an ihren Bedürfnissen orientie-
ren, sondern ihre Rechte konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Die Standards 
und Prinzipien der Kinderrechtskonvention bilden dabei unseren verbindlichen Rahmen. Die Ver-
wirklichung der Kinderrechte ist für uns folglich nicht nur das Ziel unserer Arbeit, sondern bestimmt 
auch den Weg dorthin. 

Gegenüberstellung des bedürfnis- und des rechtsorientierten Ansatzes31 

Orientierung an den Bedürfnissen Orientierung an den Rechten 

Kinder und Jugendliche werden als Objekte 
von Wohltätigkeit betrachtet. 

Kinder und Jugendliche werden als Inhaber*in-
nen eigener Rechte anerkannt. 

Helfende handeln freiwillig. Staat, Institutionen und Gesellschaft sind als 
Pflichtenträger*innen zum Handeln verpflichtet. 

Ausgewählte Kinder und Jugendliche erhal-
ten Unterstützung. 

Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht 
auf Schutz, Förderung und Beteiligung. 

Bedürfnisse sind individuell und situativ und 
können priorisiert werden. 

Rechte sind universell, gesetzlich verankert und 
gleichwertig.  

Kinder und Jugendliche sind passive Empfän-
ger*innen von Hilfe. 

Kinder und Jugendliche werden befähigt, ihre 
Rechte einzufordern und wahrzunehmen.  

Kinder und Jugendliche können an Hilfsan-
geboten teilnehmen. 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Be-
teiligung an Planung, Durchführung und Bewer-
tung von Maßnahmen, die sie betreffen. 

Bestehende Machtstrukturen bleiben unver-
ändert. 

Bestehende Machtstrukturen werden hinter-
fragt und aktiv verändert. 

Auf Kinderrechtsverletzungen wird kurzfris-
tig reagiert, um Symptome zu lindern.  

Die strukturellen Ursachen von Kinderrechts-
verletzungen werden langfristig beseitigt.  

 
Der Kinderrechtsansatz stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche nicht nur von Krise zu Krise symp-
tomatisch versorgt werden. Bei Verletzung ihrer Rechte erhalten sie sofortige Hilfe, gleichzeitig wird 
jedoch versucht, die strukturellen Ursachen zu beseitigen. Der Ansatz ist in allen Kontexten an-
wendbar, auch in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe.  

 
29 Vgl. Save the Children Sweden: Child rights programming handbook. How to Apply Rights-Based Approaches to 
Programming, 2. Aufl., Stockholm: Save the Children’s Resource Centre, 2006, [online], (abgerufen am 01.07.2025). 
30 Vgl. ebd., S. 48-54. 
31 Vgl. ebd., S. 23 und Maywald, Jörg: Recht haben und Recht bekommen – der Kinderrechtsansatz in Kindertages-
einrichtungen, in: Kita Fachtexte, 11.02.2014, S. 4, [online], (abgerufen am 01.07.2025). 
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3.2 Die Komponenten des Kinderrechtsansatzes  

Der globale Kinderrechtsansatz von Save the Children bildet das Fundament unserer Arbeit in 
Deutschland. In diesem Kapitel geben wir Einblick in unser Verständnis des Ansatzes und zeigen 
auf, wie seine zentralen Komponenten in Theorie und Praxis zusammenwirken. 

Abbildung: Die Komponenten des Kinderrechtsansatzes  
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3.2.1 In der Theorie 

Kinderrechtsstandards 
Kinderrechtliche Standards bezeichnen die verbindlichen Normen, die sich aus den Artikeln der 
KRK, ihren Zusatzprotokollen sowie den Allgemeinen Bemerkungen ableiten. Sie legen fest, welche 
Rechte Kinder und Jugendliche haben und wie diese umzusetzen sind. Die Standards bilden einen 
rechtlichen Rahmen für staatliches Handeln und dienen uns als zentrale Orientierung für die Aus-
richtung unserer Arbeit. Zudem sind auch nationale Gesetze sowie regionale und internationale 
Menschenrechtsabkommen relevant für den Schutz der Kinderrechte und damit für unsere Arbeit. 

Kinderrechtsprinzipien 
Als kinderrechtliche Prinzipien gelten die in der KRK verankerten Artikel 2, 3, 6 und 12: Schutz vor 
Diskriminierung, Vorrang des Kindeswohls, das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung sowie 
das Recht auf Beteiligung. Diese sind sowohl eigenständige Rechte als auch Grundprinzipien, die bei 
der Auslegung und Umsetzung sämtlicher Kinderrechte berücksichtigt werden müssen. Sie leiten all 
unsere Arbeitsprozesse: 

• Schutz vor Diskriminierung (Artikel 2 KRK) 
Artikel 2 der KRK garantiert allen Kindern und Jugendlichen umfassenden Schutz vor Diskri-
minierung. Er verbietet jegliche Form der Benachteiligung, etwa aufgrund von Geschlecht, Her-
kunft, Religion, Sprache, Behinderung oder politischer Anschauung. Die Aufzählung ist nicht 
abschließend und schließt auch Diskriminierung aufgrund eines „sonstigen Status“ wie Alter, 
sexuelle Identität und Orientierung oder Asyl- und Aufenthaltsstatus ein. Zudem dürfen Kinder 
und Jugendliche nicht wegen des Status, der Handlungen oder der Ansichten ihrer Eltern be-
nachteiligt werden. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass weder Gesetze, 
politische Maßnahmen noch gesellschaftliche Strukturen Kinder und Jugendliche ausschließen 
oder diskriminieren. Besonders ist auf die Gefahr von Mehrfachdiskriminierung zu achten. 

• Vorrang des Kindeswohls (Artikel 3 Abs. 1 KRK) 
Das in Artikel 3 verankerte Kindeswohlprinzip ist das zentrale „Leitmotiv“32 der Konvention. Es 
verpflichtet dazu, bei allen Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, das Wohl des 
Kindes als einen vorrangigen Gesichtspunkt zu berücksichtigen.33 Damit wird anerkannt, dass 
Kinder und Jugendliche besonders schutz- und förderbedürftig sind. Erwachsene tragen somit 
eine besondere Verantwortung, das Kindeswohl34 aktiv zu schützen und in Entscheidungspro-
zessen stets in den Mittelpunkt zu stellen. 

• Leben, Überleben und persönliche Entwicklung (Artikel 6 KRK) 
In Artikel 6 der KRK ist das Recht auf Leben festgeschrieben. Die Vertragsstaaten sind demnach 
verpflichtet, das Überleben von Kindern und Jugendlichen sowie ihre bestmögliche Entwick-
lung zu gewährleisten. Dazu gehört, ein schützendes, gerechtes und förderndes Umfeld zu 
schaffen, in dem alle Kinder und Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten können. 
 
 
 

 
32 Schmahl, 2017, Einleitung, Rn. 30. 
33 Zur Bestimmung des Kindeswohls hat der VN-Kinderrechtsausschuss in seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 14 
zum Recht des Kindes auf Berücksichtigung seines Wohls mehrere Anhaltspunkte formuliert. 
34 Im deutschen Recht ist der Begriff „Kindeswohl“ nicht ausdrücklich definiert. Der Fokus wird stattdessen auf den 
negativen Begriff der „Kindeswohlgefährdung“ gelegt. Der Staat greift gemäß Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz 
(GG) in Verbindung mit § 8a SGB VIII und § 1666 Abs. 1 BGB erst ein, wenn bereits eine ernsthafte Gefahr für das 
Wohl des Kindes besteht. Die KRK geht hier deutlich weiter, denn sie versteht unter dem Begriff des Kindeswohls 
nicht nur den Schutz vor Gefährdungen, sondern auch die aktive Förderung und Beteiligung des Kindes, um seine 
ganzheitliche Entwicklung und Integrität zu sichern. In der Originalfassung der Konvention wird der Ausdruck „bes-
ten Interessen des Kindes“ (engl.: „best interests of the child“) verwendet. 

1 
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• Recht auf Beteiligung (Artikel 12 KRK) 
Artikel 12 garantiert Kindern und Jugendlichen das Recht, ihre Meinung in allen sie betreffen-
den Angelegenheiten zu äußern, und verlangt, dass diese in Entscheidungsprozessen angemes-
sen berücksichtigt wird. Da Minderjährige in vielen Lebenssituationen von Entscheidungen Er-
wachsener abhängig sind, ist dieses Recht von zentraler Bedeutung. Es entsteht daraus jedoch 
keine Pflicht für Kinder und Jugendliche, sich zu beteiligen, sondern eine klare Verantwortung 
für Erwachsene: Sie müssen die Sichtweisen junger Menschen aktiv einholen, sie ernst nehmen 
und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife in die Entscheidungsfindung einbeziehen. 

Kinder und Jugendliche sind Rechteinhaber*innen  
Alle Kinder und Jugendlichen haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einen uneingeschränk-
ten Anspruch auf die in der KRK verankerten Rechte. Als Rechteinhaber*innen sollen sie befähigt 
werden, ihre Rechte zu kennen, sie aktiv wahrzunehmen und, wenn nötig, gegenüber den zustän-
digen Pflichtenträger*innen, etwa Behörden oder Gerichten, einzufordern.  

Staat, Institutionen und Gesellschaft sind Pflichtenträger*innen 
Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Kinderrechte liegt bei den Vertragsstaaten der 
KRK. Sie sind gegenüber Kindern und Jugendlichen rechenschaftspflichtig und müssen sicherstel-
len, dass deren Rechte in allen Bereichen des staatlichen Handelns verwirklicht werden. Diese Ver-
pflichtung umfasst drei zentrale Dimensionen: Staaten müssen die Kinderrechte achten, schützen 
und gewährleisten. Achten bedeutet, dass der Staat selbst keine Maßnahmen ergreifen darf, die 
Kinderrechte verletzen. Schützen heißt, dass der Staat Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen 
durch Dritte – etwa durch private Institutionen wie Unternehmen oder Einzelpersonen – bewahren 
muss.35 Dazu ist er verpflichtet, geeignete gesetzliche Regelungen zu etablieren, die von allen Be-
teiligten einzuhalten sind. Gewährleisten bedeutet schließlich, dass der Staat aktiv Maßnahmen er-
greifen muss, um strukturelle Voraussetzungen für die Verwirklichung der Kinderrechte zu schaffen. 
Dazu zählen unter anderem der Ausbau kindgerechter Infrastrukturen, die Bereitstellung von För-
der- und Unterstützungsangeboten sowie die Sicherstellung ausreichender finanzieller und perso-
neller Ressourcen. Dies ist von zentraler Bedeutung, damit alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Akteur*innen ihrer Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen nachkommen können. 

 

3.2.2 In der Praxis 

Analyse der Kinderrechtssituation 
Um Projekte und Aktivitäten zur Verwirklichung der Rechte von Kindern und Jugendlichen umzu-
setzen, muss die Kinderrechtslage in den jeweiligen Ländern bekannt sein. Daher führen wir regel-
mäßig Analysen durch, die länder- und sektorspezifische Kinderrechtsverletzungen sowie deren zu-
grunde liegenden individuellen und strukturellen Ursachen identifizieren. Sie benennen verantwort-
liche Pflichtenträger*innen und prüfen, inwieweit Kinderrechte in Gesetzgebung, Politik und Praxis 
auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene berücksichtigt, priorisiert und umgesetzt werden. 
Zudem analysieren sie, welche Gruppen von Kindern und Jugendlichen besonders stark betroffen 
sind und welche Barrieren den Zugang zu ihren Rechten und zu Leistungen erschweren.  

Analyse der Organisations- und Partnerkapazitäten 
Um eine möglichst große, systemische und nachhaltige Wirkung zu erreichen, arbeiten wir gezielt 
mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zusammen. Dabei prüfen wir sorgfältig, welchen stra-
tegischen Mehrwert wir in bestehende Systeme einbringen können, ohne Parallelstrukturen oder 
Konkurrenzverhältnisse aufzubauen. Vielmehr liegt der Fokus darauf, Partnerschaften mit 

 
35 Vgl. Schmahl, 2017, Einleitung, Rn. 37, Art. 4, Rn. 6 und Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten Nati-
onen: Allgemeine Bemerkung Nr. 16 über die Pflichten des Staates betreffend die Auswirkungen des Wirtschafts-
sektors auf die Rechte des Kindes, CRC/C/GC/16, Genf: Vereinte Nationen, 2013. 
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Organisationen einzugehen, die über spezifische Stärken und Zugang zu relevanten Zielgruppen 
verfügen. Die Zusammenarbeit mit Partnern und die gezielte Förderung von Synergien sind zentrale 
Prinzipien unserer Arbeit.   

Auf Grundlage der Analysen und unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen entwickeln 
wir gemeinsam mit unseren Partnern Maßnahmen, die sich den folgenden drei Säulen zuordnen 
lassen. Sie sollen Kinderrechtsverletzungen auf individueller und struktureller Ebene mit unter-
schiedlichen, sich ergänzenden Ansätzen begegnen. Je ausgewogener Maßnahmen aus allen drei 
Säulen von uns, unseren Partnern oder in Synergie mit anderen Organisationen umgesetzt werden, 
desto eher kann eine nachhaltige positive Wirkung erzielt werden. 

Säule 1: Direkte Maßnahmen bei der Verletzung von Kinderrechten 
Wir ergreifen direkte Maßnahmen, wenn Kinderrechte akut verletzt werden oder Versorgungslü-
cken bestehen. Ziel ist es, Missstände schnell zu beheben und dringende Bedarfe zu decken, die sich 
aus den Rechten von Kindern und Jugendlichen ergeben. Dazu beobachten wir kontinuierlich aktu-
elle Entwicklungen und stehen in engem Austausch mit unseren internationalen Länderbüros und 
Partnern. Auf neue Ereignisse reagieren wir mit programmatischen, politischen und kommunikati-
ven Maßnahmen. Die Erkenntnisse aus dieser Säule fließen direkt in unsere Arbeit mit Pflichtenträ-
ger*innen (Säule 2) und Rechteinhaber*innen (Säule 3) ein.  

Säule 2: Stärkung der Pflichtenträger*innen 
Um Kinderrechtsverletzungen nachhaltig zu beenden und weiteren vorzubeugen, unterstützen wir 
Pflichtenträger*innen dabei, ihrer Verantwortung zur Verwirklichung der Kinderrechte nachzukom-
men. Dazu arbeiten wir eng mit staatlichen Stellen, Institutionen und Unternehmen zusammen. Wir 
sensibilisieren sie für ihre rechtlichen Verpflichtungen und fördern ihr Verständnis für die Lebens-
realitäten von Kindern und Jugendlichen. Durch fachliche Beratung, Qualifizierung und praxisnahe 
Begleitung stärken wir ihre Handlungskompetenz und stoßen Veränderungsprozesse zum Beispiel 
in Politik, Gesetzgebung, Verwaltungspraxis oder wirtschaftlichem Handeln an. Unsere Arbeit zielt 
darauf ab, Strukturen und Systeme dauerhaft kindgerecht zu gestalten.  

Säule 3: Stärkung der Rechteinhaber*innen und ihres Umfelds 
Wir stärken das Bewusstsein für Kinderrechte sowohl bei Kindern und Jugendlichen selbst als auch 
in ihrem sozialen Umfeld. Bezugspersonen wie Eltern, Sorgeberechtigte und Fachkräfte, die mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten, spielen eine zentrale Rolle. Sie haben die Aufgabe, junge Menschen 
im Alltag zu begleiten und sie darin zu unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen. Wir helfen dabei 
und schaffen zugleich Räume, in denen Kinder und Jugendliche ihre Perspektiven einbringen, mit-
gestalten und mitentscheiden können. Denn ihre Beteiligung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Umsetzung ihrer Rechte. Darüber hinaus fördern wir zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für Kin-
derrechte engagieren. So tragen wir zu einer gestärkten gesellschaftlichen Grundlage für nachhal-
tige Veränderung bei. 

Verwirklichung der Kinderrechte  
Die Verwirklichung der Kinderrechte ist unser oberstes Ziel. Wir richten unser gesamtes Handeln 
darauf aus, die Ursachen von Kinderrechtsverletzungen zu beseitigen und Kindern und Jugendlichen 
nachhaltigen Zugang zu ihren Rechten zu ermöglichen.  
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3.3 Die Umsetzung des Kinderrechtsansatzes  

Auf Grundlage der zuvor beschriebenen Komponenten zeigen wir in diesem Kapitel, wie wir den 
Kinderrechtsansatz konkret in die Praxis umsetzen. In den folgenden Abschnitten stellen wir ausge-
wählte Schwerpunktthemen unserer Organisation vor, mit denen wir gezielt zur Verwirklichung ein-
zelner Kinderrechte beitragen. Gemäß dem Grundsatz, dass Kinderrechte unteilbar und miteinander 
verbunden sind, fördern unsere Maßnahmen nicht nur spezifische Rechte, sondern schaffen zu-
gleich Voraussetzungen für die Umsetzung weiterer Rechte. So entstehen projekt- und bereichs-
übergreifende Synergien, die die Wirkung unserer Arbeit nachhaltig verstärken. Die Querschnitts-
themen Child Safeguarding, Antidiskriminierung und Partizipation bilden dabei die leitenden Prinzi-
pien unserer Arbeit und fließen konsequent in die Ausrichtung unserer Maßnahmen ein. 

Unsere Querschnittsthemen 

Wir fördern gezielt die systematische Verankerung der Themen Child Safeguarding, Antidiskri-
minierung und Partizipation in unserer gesamten Organisation. Dafür haben wir verbindliche 
Standards und Prozesse etabliert, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.36 Alle Mitarbeiten-
den erhalten Einführungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen zu diesen Themen. Ergänzend 
bieten wir vertiefende Workshops an und setzen Maßnahmen um, die die Inhalte wirksam in un-
sere Arbeitsprozesse integrieren. 

Der Bereich Child Safeguarding zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche innerhalb unserer Orga-
nisation sowie in der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen vor allen Formen von Gewalt, 
Unfällen und sonstigen Gefahren zu schützen. Das gilt auch für den digitalen Raum. Im Bereich 
Antidiskriminierung setzen wir uns dafür ein, strukturelle Ungleichheiten abzubauen und gleiche 
Chancen für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihren Zugangsvoraussetzungen, zu 
schaffen. Unsere Angebote und Maßnahmen gestalten wir diskriminierungssensibel, inklusiv und 
barrierearm. Im Bereich Partizipation verfolgen wir das Ziel, Kinder und Jugendliche als Expert*in-
nen ihrer Lebenswelt aktiv einzubeziehen. Ihre Perspektiven sind entscheidend, um unsere An-
gebote und Maßnahmen auf ihre tatsächlichen Anliegen und Bedürfnisse abzustimmen.37 

 

3.3.1 In der Programmarbeit 

Alle Länder, in denen wir Programme umsetzen, haben die KRK ratifiziert. Sie haben sich damit völ-
kerrechtlich verpflichtet, die Rechte aller Kinder und Jugendlichen, die unter ihrer Hoheitsgewalt 
stehen, zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Diese Verpflichtung gilt somit sowohl für das 
eigene Staatsgebiet als auch für das außen- und entwicklungspolitische Handeln im Ausland.38 Der 
Kinderrechtsansatz bildet daher die Grundlage unserer Programmarbeit sowohl in Deutschland als 
auch international. Er begleitet uns durch den gesamten Projektzyklus: von der Analyse, Konzeption 
und Planung über die Umsetzung und das Monitoring bis hin zum Abschluss und der Evaluierung 
unserer Projekte. 

 

 
36 Weitere Informationen zu diesen Themen können in unserer Child Safeguarding Policy, unserem Leitfaden zu 
Kinderfotos und -videos sowie in unserem Haltungsdokument zu Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion nachgele-
sen werden. 
37 Für eine wirkungsvolle und ethische Partizipation von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen wir die neun 
Partizipationsstandards gemäß der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 des VN-Kinderrechtsausschusses. 
38 Vgl. Artikel 2 Abs. 1 KRK in Verbindung mit Artikel 4 KRK. 

https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Berichte_Studien/2022/SCDE_Child_Safeguarding_Policy_2022_Deutsch_FINAL.pdf
https://www.savethechildren.de/informieren/themen/kinderschutz/leitfaden-kinderfotos/
https://www.savethechildren.de/informieren/themen/kinderschutz/leitfaden-kinderfotos/
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2024/2024_01_Unsere_Haltung_Save-the-Children-Deutschland.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/nine-basic-requirements-meaningful-and-ethical-childrens-participation
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/nine-basic-requirements-meaningful-and-ethical-childrens-participation
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Deutsche Programme 

In Deutschland ist die KRK mitsamt ihrer Zusatzprotokolle geltendes Bundesrecht.39 Ihre Vorgaben 
müssen daher bei allen staatlichen Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene be-
rücksichtigt werden. Dennoch werden Kinderrechte hierzulande in vielen Bereichen verletzt. Be-
sonders gravierend wirken sich Armut, ungleiche Bildungschancen, sowie fehlender Zugang zu Ba-
sisdiensten auf das Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. So ist 
etwa jedes fünfte Kind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen.40 Die soziale Herkunft be-
einflusst den Bildungserfolg und damit auch die späteren Lebensperspektiven von Kindern und Ju-
gendlichen maßgeblich41. Das föderale System verstärkt bestehende Ungleichheiten, da Kinder-
rechte je nach Bundesland unterschiedlich umgesetzt werden. Das zeigt sich nicht nur im Bildungs-
system, sondern auch bei der Unterbringung geflüchteter Kinder und Jugendlicher: Viele von ihnen 
leben über lange Zeiträume in nicht kindgerechten Unterkünften, in denen sie zahlreichen Risiken 
und Belastungen ausgesetzt sind. Da es bundesweit an einheitlichen verbindlichen Standards fehlt, 
sind Schutz, Privatsphäre sowie der Zugang zu Bildung, medizinischer und psychosozialer Versor-
gung oder Freizeitangeboten häufig nicht gewährleistet.42 Besorgniserregend ist zudem die zuneh-
mende Gewalt, der Minderjährige ausgesetzt sind43 – sei es im familiären Umfeld oder in Institutio-
nen wie Unterkünften oder Schulen. Obwohl diese Einrichtungen eine zentrale Rolle bei der Erken-
nung und Prävention von Gefährdungen spielen und Schutz bieten sollten, sind sie häufig selbst 
Orte, an denen Kinder und Jugendliche Gewalt erfahren. Diese Situation wird durch einen sektor-
übergreifenden Fachkräftemangel zusätzlich verschärft – Fälle werden oft nicht erkannt, nicht an-
gemessen behandelt oder nicht an die zuständigen Stellen weitergeleitet. 

Die Abteilung Deutsche Programme gliedert sich derzeit in die vier Fachbereiche Flucht und Mig-
ration, Schutz vor Gewalt, Bildung sowie Kinderarmut und soziale Ungleichheit. Die umgesetzten 
Maßnahmen richten sich unter anderem an Unterkünfte für geflüchtete Menschen, psychosoziale 
Zentren, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, digitale Beratungsplattformen sowie Behörden. Ne-
ben der Umsetzung von Projekten durch eigene Teams arbeitet die Abteilung mit staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zusammen, die Fachwissen und Zugang zu bestehenden Strukturen 
und Zielgruppen bieten.  

Flucht und Migration: Wir setzen uns für die Umsetzung des Rechts auf Schutz und Förderung ge-
flüchteter Kinder und Jugendlicher nach Artikel 22 der KRK ein. Unsere Projekte tragen dazu bei, 
kindgerechte Bedingungen in Unterkünften zu schaffen und Kinder und Jugendliche dabei zu un-
terstützen, ihre umfassenden Rechte wahrzunehmen. Dazu gehören unter anderem die Rechte auf 
angemessene Lebensbedingungen, (mentale) Gesundheit, Schutz, Privatsphäre, Bildung und Frei-
zeit. Denn all diese Rechte gelten uneingeschränkt, auch wenn Kinder in Unterkünften für geflüch-
tete Menschen leben. 

 
39 Deutschland hat die KRK im Jahr 1992 ratifiziert. Das bedeutet, der Bundestag hat gemäß Artikel 59 Abs. 2 Satz 
1 GG ein sogenanntes Zustimmungsgesetz beschlossen, durch das die Konvention – wie alle völkerrechtlichen Ver-
träge – in deutsches Recht übernommen wurde. Sie hat den Rang eines einfachen Bundesgesetzes. 
40 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis): AROPE-Rate (Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung) und ihre Teilindi-
katoren nach Geschlecht und Alter, in: Statistisches Bundesamt, 17.04.2025, [online], (abgerufen am 19.05.2025). 
41 Vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatorengestützter Be-
richt mit einer Analyse zu beruflicher Bildung, Bielefeld: wbv Publikation, 2024, S. 10, [online], (abgerufen am 
01.07.2025). 
42 Vgl. Weber, Desirée und Rosenow-Williams, Kerstin: Kinderschutz in Unterkünften für geflüchtete Menschen, in: 
J. Olaf Kleist/ Dimitra Dermitzaki/ Bahar Oghalai/ Sabrina Zajak (Hrsg.), Gewaltschutz in Geflüchtetenunterkünf-
ten (171-196), Bielefeld: transcript Verlag, 2022, S. 172-173, [online] (abgerufen am 31.03.2025). 
43 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis): Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2023 auf neuem Höchststand, 
in: Statistisches Bundesamt, 2025, [online], (abgerufen am 31.03.2025). 
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Schutz vor Gewalt: Unsere Projekte zielen darauf ab, Kinder und Jugendliche gemäß Artikel 19 der 
KRK besser vor allen Formen der Gewalt zu schützen – auch im digitalen Raum. Dabei konzentrieren 
wir uns besonders auf Schulen und Unterkünfte, um dort die Schutzmaßnahmen zu stärken. 

Bildung: Wir fördern das Recht auf Bildung und Chancengerechtigkeit gemäß Artikel 28 und 29 der 
KRK. Mit unseren Projekten stärken wir gezielt (digitale) Kernkompetenzen, Teilhabe und die Selbst-
wirksamkeit von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. 

Kinderarmut und soziale Ungleichheit: Im Einklang mit den Artikeln 26 und 27 der KRK verfolgen 
wir das Ziel, die Lebensbedingungen und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Armuts-
lagen zu verbessern. Dazu stärken wir den gleichberechtigten Zugang zu sozialen Leistungen und 
Angeboten. 

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Maßnahmen, die bisher umgesetzt wurden44: 

Bereich 

Säule 1  

Direkte Maßnahmen    
bei der Verletzung von    

Kinderrechten 

Säule 2  

Stärkung der            
Pflichtenträger*innen 

 

Säule 3 

Stärkung der            
Rechteinhaber*innen 

und ihres Umfelds 

Flucht und 
Migration 

• Einrichtung von 
Schutz- und Spielräu-
men für Kinder und  
Jugendliche in Unter-
künften für geflüchtete 
Menschen 

• Bereitstellung psycho-
sozialer Unterstüt-
zungsangebote für Kin-
der und Jugendliche 
mit Fluchterfahrung 

• Beratung von Betrei-
bern und Fachpersonal 
zur Umsetzung kindge-
rechter Standards in 
Unterkünften45 

• Training für Fachkräfte 
und Ehrenamtliche zur 
psychosozialen Unter-
stützung von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung 

• Entwicklung digitaler 
Formate zur Bewer-
tung der Unterbrin-
gungssituation durch 
Kinder und Jugendliche 

• Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen 
an der Gestaltung von 
Freizeitangeboten in 
Unterkünften 

Schutz vor 
Gewalt 

• Einrichtung kindge-
rechter Beschwerde-
mechanismen in Unter-
künften 

• Bereitstellung von Ma-
terialien zu Anlauf- und 
Beratungsstellen bei 
Schutzbedarf 

• Beratung von Schul- 
und Unterkunftsperso-
nal bei der Entwicklung 
partizipativer Schutz-
konzepte 

• Weiterbildungen zum 
Umgang mit Verdachts-
fällen von Kindeswohl-
gefährdung 

• Workshops mit Kindern 
und Jugendlichen zur 
Gestaltung kindgerech-
ter Melde- und Be-
schwerdewege 

• Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen 
an der Erarbeitung von 
Schutzkonzepten 

Bildung 

• Einrichtung kindge-
rechter Leseräume in 
Schulen und Horten 

• Einrichtung kreativer 
Lernräume (MakerLabs) 
in Schulen, Freizeitein-
richtungen und Biblio-
theken 

• Qualifizierung von 
Fachkräften zur Umset-
zung partizipativer Le-
seförderangebote 

• Ausrichtung von Fach-
tagen zu kindzentrierter 
und positiver Lernkul-
tur 

• Beteiligung von Kin-
dern an der Gestaltung 
der Leseräume 

• Ausbildung von Ju-
gendlichen zu Peer-
Trainer*innen zur För-
derung des selbstorga-
nisierten Lernens 

 
44 Da sich der Bereich Kinderarmut und soziale Ungleichheit derzeit noch im Aufbau befindet, können zum aktuellen 
Stand keine Beispielmaßnahmen dargestellt werden. 
45 Save the Children hat im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunter-
künften" Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Unterkünften mitentwickelt. Diese sind ab-
rufbar unter Mindeststandards | Bundesinitiative Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. 

https://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/mindeststandards


18 

Die Arbeit unserer Deutschen Programme knüpft eng an nationale und europäische Strategien an, 
die Kinderrechte berücksichtigen und in den Fokus stellen. In Deutschland spielt beispielsweise die 
Strategie zur Förderung von Demokratie und Vielfalt46 eine zentrale Rolle. Sie stärkt die demokrati-
sche Teilhabe, den Schutz vor Diskriminierung und fördert die gesellschaftliche Inklusion von Kin-
dern und Jugendlichen. Auf europäischer Ebene sind die Strategie der Europäischen Union (EU) für 
Kinderrechte und die Europäische Garantie für Kinder47 wichtige Bezugspunkte. Sie setzen klare 
Impulse für Kinder in den Bereichen politische Teilhabe, soziale Inklusion, Gesundheit und Schutz 
vor Gewalt. Unsere Programme tragen aktiv zur Umsetzung dieser Strategien in Deutschland bei. 
Gleichzeitig schauen wir dorthin, wo Kinderrechte bislang unzureichend berücksichtigt werden und 
setzen uns gezielt dafür ein, dass sie künftig stärker geachtet, geschützt und gewährleistet werden.  

 

Internationale Programme 

Obwohl die KRK in all unseren Partnerländern gilt, werden Kinderrechte weltweit auf vielfältige 
Weise verletzt. Akute und langanhaltende Krisen, strukturelle Armut und fehlende Rechtsdurchset-
zung gefährden das Leben sowie die gesunde Entwicklung und Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen. Besonders alarmierend ist, dass immer mehr Minderjährige in Konfliktgebieten aufwachsen. 
Im Jahr 2023 war fast jedes sechste Kind weltweit betroffen.48 Viele von ihnen sind akuten Gefah-
ren wie militärischen Angriffen, gezielter Rekrutierung als Soldat*innen oder sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt. Auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie die Behinderung humanitärer Hilfe 
für betroffene Kinder und ihre Familien stellen schwere Verstöße gegen ihre Rechte dar.49 Die Kli-
makrise verschärft Missstände zusätzlich. So zerstören Extremwetterereignisse Lebensgrundlagen 
und Infrastruktur und erhöhen das Risiko von Ressourcenknappheit, Krankheitsausbrüchen und 
Hunger. Besonders gefährdet sind Kleinkinder: Jährlich sterben fast fünf Millionen Kinder unter fünf 
Jahren an vermeidbaren Ursachen wie Infektionen oder Mangelernährung50. Die Kombination die-
ser Krisen treibt immer mehr Familien in Armut. Weltweit sind mehr als 333 Millionen Kinder und 
Jugendliche von extremer Armut bedroht51, was gravierende Folgen für ihren Zugang zu grundle-
genden Rechten wie sauberem Wasser, Nahrung, Gesundheitsversorgung oder Bildung hat. Zudem 
gilt Armut als Hauptursache von Kinderarbeit: Nahezu 138 Millionen Minderjährige sind betroffen. 
Mehr als ein Drittel von ihnen arbeitet unter gefährlichen Bedingungen52 wie etwa in der Landwirt-
schaft, im Bergbau oder in Fabriken. Mädchen und junge Frauen sind dabei besonders benachteiligt. 
Ihnen wird häufig Bildung verweigert oder sie werden frühverheiratet, um zum Einkommen ihrer 
Familien beizutragen.53 

Unsere internationale Programmarbeit umfasst humanitäre Hilfe, strukturbildende Übergangshilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit vor allem in Afrika, Asien und dem Nahen Osten. Eine zentrale 

 
46 Die Strategie des Bundesministeriums des Innern und für Heimat „Gemeinsam für Demokratie und gegen Extre-
mismus – Strategie für eine starke wehrhafte Demokratie und eine offene und vielfältige Gesellschaft“ ist abrufbar 
unter Gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus. 
47 Die EU-Kinderrechtsstrategie und die Europäische Kindergarantie sind abrufbar unter EU-Kinderrechtsstrategie 
und die Europäische Garantie für Kinder | EUR-Lex. 
48 Vgl. Save the Children: Fakten aus dem „Krieg gegen Kinder“-Bericht, in: Save the Children, 2024, S. 1., [online], 
(abgerufen am 21.06.2025). 
49 Vgl. ebd., S. 4. 
50 Vgl. Charbonneau, Ninja: Kindersterblichkeit in Deutschland & weltweit, in: Deutsches Komitee für UNICEF e. V., 
26.03.2025, [online], (abgerufen am 31.03.2025). 
51 Vgl. World Bank Group: Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines, in: 
World Bank, 12.09.2023, [online], (abgerufen am 04.09.2025). 
52 Vgl. ILO und UNICEF: Deutsche Kurzfassung des Berichts Kinderarbeit: Globale Schätzungen 2024, Trends und 
der Weg in die Zukunft, New York, Deutsche Übersetzung: Deutsches Komitee für UNICEF e. V., 2025, S. 2-3 [on-
line], (abgerufen am 03.09.2025). 
53 Vgl. Save the Children Deutschland e. V. und The Centre for Child Rights and Business: Erkenntnisse aus der Praxis 
kinderrechtsbasierter Abhilfe und Handlungsempfehlungen für Unternehmen, in: Save the Children Deutschland e. 
V., 2025, S. 6 und 11. [online], (abgerufen am 29.07.2025). 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/ministerium/BMI24021.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/eu-strategy-on-the-rights-of-the-child-and-the-european-child-guarantee.html
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/eu-strategy-on-the-rights-of-the-child-and-the-european-child-guarantee.html
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Grundlage ist für uns die Lokalisierung. Das bedeutet, wir arbeiten eng mit lokalen Partnerorganisa-
tionen zusammen und verlagern gezielt Entscheidungsbefugnisse und Ressourcen in die Regionen, 
in denen wir tätig sind54. Von Deutschland aus unterstützen wir die Länderbüros von Save the Child-
ren dabei, gemeinsam mit nationalen und lokalen Partnern Programme zu entwickeln und umzuset-
zen. Sie kennen die lokalen Gegebenheiten und Machtverhältnisse am besten. Indem wir ihre Rolle 
stärken, tragen wir dazu bei, dass die Programme wirksam, nachhaltig und an den Rechten und tat-
sächlichen Lebensrealitäten der Gemeinschaften ausgerichtet sind.55 

Die thematischen Schwerpunkte unserer internationalen Programme sind Gesundheit und Ernäh-
rung, Bildung, Kinderschutz sowie die Bekämpfung von Kinderarbeit. Wo möglich, verknüpfen wir 
lebensrettende mit entwicklungs- und friedensfördernden Maßnahmen (Humanitarian-Develop-
ment-Peace Nexus), um akute Bedarfe zu decken und langfristige Stabilität zu fördern. Gleichzeitig 
setzen wir auf vorausschauende humanitäre Hilfe (Anticipatory Action), um vorhersehbaren Krisen 
frühzeitig und präventiv zu begegnen. Unser Ziel ist es, die humanitären Auswirkungen auf Kinder 
und ihre Familien möglichst zu verhindern oder wirksam abzumildern. Zugleich stärken wir ihre Wi-
derstandsfähigkeit, damit sie besser auf zukünftige Krisen vorbereitet sind.  

Gesundheit und Ernährung: In Einklang mit Artikel 24 der KRK setzen wir uns dafür ein, das Recht 
auf Gesundheit zu verwirklichen. Dazu gehört der Zugang zu qualitativ hochwertiger Basisgesund-
heitsversorgung, zu sauberem Wasser, zu sicheren sanitären Einrichtungen sowie zu gesunder Er-
nährung. Mit unseren Programmen stärken wir insbesondere die Mutter-Kind-Gesundheit und för-
dern gleichzeitig die Ernährungssicherheit von Familien. 

Bildung: Unsere Projekte zielen darauf ab, den Zugang zu sicherer, inklusiver und qualitativ hoch-
wertiger Bildung zu verbessern. Gemäß Artikel 28 und 29 der KRK möchten wir sicherstellen, dass 
alle Kinder und Jugendlichen – auch in Krisen- und Notsituationen – die Möglichkeit zum Lernen 
erhalten. Denn Bildung ist mehr als bloße Wissensvermittlung. Sie schafft einen sicheren Raum, 
fördert den Zusammenhalt und eröffnet Zukunftsperspektiven. 

Kinderschutz: Gemäß Artikel 19 der KRK setzen wir uns dafür ein, Kinder und Jugendliche vor allen 
Formen von Gewalt zu schützen. Wir arbeiten mit lokalen und nationalen Behörden zusammen, um 
gesetzliche Rahmenbedingungen und staatliche Schutzmechanismen zu verbessern. Gleichzeitig 
stärken wir gemeindebasierte Kinderschutzsysteme, damit Kinder und Jugendliche Zugang zu ver-
trauensvollen Ansprechpersonen und Unterstützung haben. 

Kinderarbeit: Gemeinsam mit unserer Tochterorganisation The Centre for Child Rights and Business 
arbeiten wir daran, Kinder und Jugendliche gemäß Artikel 32 der KRK wirksam vor ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen zu schützen und ihnen stattdessen Zugang zu Bildung, Fürsorge und Entwick-
lungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Maßnahmen, die bisher umgesetzt wurden: 

 

 

 

 
54 Weitere Informationen über unsere Haltung zur Lokalisierung finden sich in unserem Haltungspapier zur Lokali-
sierung. 
55 Auf Basis langjähriger Erfahrung und zahlreicher Erkenntnisse aus der Arbeit hat Save the Children evidenzbasierte 
Lösungsansätze (Common Approaches) entwickelt. Diese haben sich als wirksam erwiesen, um weit verbreitete Kin-
derrechtsverletzungen in Bereichen wie Bildung, Armut, Gesundheit, Ernährung und Kinderschutz nachhaltig zu ad-
ressieren. Die Ansätze können kontextspezifisch angepasst und umgesetzt werden. 

https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2025/Haltungspapier_zur_Lokalisierung_von_Save_the_Children_Deutschland.pdf
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2025/Haltungspapier_zur_Lokalisierung_von_Save_the_Children_Deutschland.pdf
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Bereich 

Säule 1  

   Direkte Maßnahmen   
bei der Verletzung von 

Kinderrechten 

Säule 2  

Stärkung der         
Pflichtenträger*innen 

 

Säule 3 

Stärkung der         
Rechteinhaber*innen 

und ihres Umfelds 

(Vorausschau-
ende) humanitäre 
Hilfe 

• (Frühzeitige) Bereit-
stellung lebenswich-
tiger Hilfsgüter, wie 
sauberem Trinkwas-
ser, Lebensmitteln, 
Hygieneprodukten, 
Bargeldhilfen etc. 

• Einrichtung von 
kindgerechten Not-
unterkünften 

• Beratung lokaler Be-
hörden bei der Ein-
richtung kindzentrier-
ter Frühwarnsysteme 
und Notfallpläne 

• Schulung von Einsatz-
kräften zu Kinder-
schutz in humanitären 
Kontexten 

• Schulung der Gemein-
den, um Frühwarnun-
gen zu interpretieren 
und Vorsorgemaßnah-
men zu treffen  

• Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen 
bei der Erstellung von 
Risikoanalysen und 
Notfallplänen 

Gesundheit und 
Ernährung 

• Bereitstellung (mobi-
ler) Gesundheits-
dienste und Behand-
lung akuter Mangel-
ernährung 

• Unterstützung von 
Familien mit Saatgut, 
Werkzeugen und 
Schulungen zur För-
derung ihres Ein-
kommens und ihrer 
Ernährungssicherheit 

• Schulung von medizi-
nischem Fachpersonal 
zur Versorgung von 
Müttern und Kindern 

• Ausbildung von Ge-
sundheitshelfer*innen 
zur Erkennung, Be-
handlung und Über-
weisung von Fällen an 
weitere Dienste 

• Sensibilisierung von 
Kindern und ihren Fa-
milien für Gesundheit, 
Hygiene und Ernäh-
rung  

• Beteiligung von Kin-
dern und Jugendli-
chen an gesundheits-
bezogenen Sensibili-
sierungskampagnen 

Bildung 

• Einrichtung gemein-
debasierter Lern-
räume für Mädchen 
und Kinder mit Be-
hinderung ohne Zu-
gang zum formalen 
Bildungssystem 

• Bereitstellung von 
Lern- und Spielmate-
rialien, Schulunifor-
men und Hygienear-
tikeln 

• Schulung von Lehr-
kräften zur Förderung 
inklusiver und kindge-
rechter Bildung  

• Zusammenarbeit mit 
lokalen Bildungsbe-
hörden zur Förderung 
alternativer Lernmo-
delle insbesondere für 
Mädchen und Kinder 
mit Behinderung 

• Sensibilisierung von 
Familien und Gemein-
den für das Recht auf 
Bildung für alle Kinder 
und Jugendlichen 

• Förderung gemeinde-
basierter Kinderclubs 
und Peer-to-Peer-
Lernangeboten 

Kinderschutz 

• Einrichtung sicherer 
Anlauf- und Bera-
tungsstellen für Kin-
der und ihre Familien 

• Bereitstellung psy-
chosozialer Unter-
stützungsangebote 
für Kinder und Ju-
gendliche 

• Beratung bei der Ent-
wicklung und Umset-
zung kinderschutzba-
sierter Gesetzgebung 
und Haushaltsplanung  

• Unterstützung bei der 
Einrichtung nationaler 
Koordinierungsme-
chanismen 

• Sensibilisierung von 
Familien und Gemein-
den für Kinderschutz 

• Unterstützung beim 
Aufbau gemeindeba-
sierter Kinderschutz-
komitees 

Kinderarbeit 

• Sofortige Heraus-
nahme von Kindern 
und Jugendlichen 
aus Kinderarbeit 

 

• Beratung und Unter-
stützung beim Aufbau 
effektiver Kinder-
schutzsysteme 

 

• Gemeinsame Entwick-
lung von Abhilfeplä-
nen mit betroffenen 
Kindern und ihren Fa-
milien 
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• Bereitstellung medi-
zinischer oder psy-
chologischer Versor-
gung für betroffene 
Kinder und Jugendli-
che 

• Beratung internatio-
naler Unternehmen 
und ihrer Zulieferer 
zur Prävention und 
Beendigung von Kin-
derarbeit in ihren Lie-
ferketten56 

• Aufklärung über die 
Risiken von Kinderar-
beit und Beratung zu 
sicheren Ausbildungs- 
und Arbeitsmöglich-
keiten 

 

Die strategischen Vorgaben und Prioritäten unserer Länderbüros und Partner vor Ort bilden die 
Grundlage für unsere internationale Programmarbeit. Diese stimmen wir mit den Zielen und Prinzi-
pien der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik ab. So schaffen wir eine kohärente Verbindung 
zwischen den lokalen Bedarfen und Zielsetzungen, den praktischen Rahmenbedingungen im jewei-
ligen Kontext und den Anforderungen deutscher Geberstrategien. Von besonderer Relevanz ist da-
bei die Strategie des Auswärtigen Amts (AA) zur humanitären Hilfe im Ausland57, die den Schutz 
besonders vulnerabler Gruppen in Krisen- und Konfliktkontexten in den Mittelpunkt stellt. Ebenso 
zentral ist das Menschenrechtskonzept des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ),58 das die konsequente Umsetzung eines menschenrechtsbasierten An-
satzes in der Entwicklungszusammenarbeit vorgibt. Darin werden Kinder und Jugendliche ausdrück-
lich als prioritäre Zielgruppe benannt und die Verwirklichung ihrer Rechte als wesentlicher Bestand-
teil einer menschenrechtsbasierten Entwicklungspolitik hervorgehoben. Mit unseren Programmen 
leisten wir einen konkreten Beitrag zur Umsetzung dieser Strategien. Gleichzeitig bringen wir unsere 
fachliche Expertise und langjährige Erfahrung ein, um gezielte Impulse für eine noch stärkere kinder- 
und menschenrechtsbasierte Ausrichtung humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu 
setzen. 

 

3.3.2 In der Advocacy- und Policy-Arbeit  

Kinderrechte können nur dann wirksam und nachhaltig umgesetzt werden, wenn politische Ent-
scheidungsträger*innen ihrer Verantwortung nachkommen. Ihre Beschlüsse prägen die Lebensrea-
litäten von Kindern und Jugendlichen maßgeblich und entscheiden darüber, ob sie chancengerecht 
aufwachsen und sich gut entwickeln können. Dennoch finden die Belange und Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen in politischen Prozessen häufig zu wenig Beachtung. Andere Interessen er-
halten oft mehr Gewicht und verdrängen immer wieder die vorrangige Berücksichtigung des Kin-
deswohls.  

Ziel unserer Advocacy- und Policy-Arbeit ist es deshalb, Kinderrechte im politischen Handeln stär-
ker in den Fokus zu rücken. Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche als Expert*innen 
ihrer Lebenswelt anerkannt und aktiv beteiligt werden. Ihre Rechte und Interessen vertreten wir 
entschlossen gegenüber der Politik in Deutschland und Europa. Wir begleiten die Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention in Deutschland kritisch, machen auf Missstände aufmerksam und fordern 
Verantwortung ein – sowohl im öffentlichen Diskurs als auch im direkten Dialog mit Entscheidungs-
träger*innen. Um unsere Wirkung zu verstärken, arbeiten wir in Bündnissen und Netzwerken mit 
anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen.  

 
56 Die Beratung basiert auf der Umsetzung gesetzlicher Standards wie aus dem LkSG sowie freiwilliger Standards 
aus den VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 
(2011) und den OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (2018). 
57 Die Strategie des Auswärtigen Amts zur humanitären Hilfe im Ausland ist abrufbar unter: Strategie des Auswärti-
gen Amts zur humanitären Hilfe im Ausland. 
58 Das Menschenrechtskonzept der deutschen Entwicklungspolitik des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung ist abrufbar unter: Menschenrechtskonzept der deutschen Entwicklungspolitik. 

https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.oecd.org/de/publications/oecd-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-fur-verantwortungsvolles-unternehmerisches-handeln_a0e31ac1-de.html
https://www.oecd.org/de/publications/oecd-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-fur-verantwortungsvolles-unternehmerisches-handeln_a0e31ac1-de.html
https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2672932/fef4c5f5a3e45433d68287e91e67f582/2024-strategie-huhi-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2672932/fef4c5f5a3e45433d68287e91e67f582/2024-strategie-huhi-data.pdf
https://www.bmz.de/resource/blob/194624/menschenrechtskonzept-der-deutschen-entwicklungspolitik.pdf
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Humanitäre Hilfe und Krisen: Wir fordern Staaten auf, ihrer besonderen Verantwortung gegenüber 
Kindern und Jugendlichen in Konflikt- und Krisensituationen gerecht zu werden. Dabei beziehen 
wir uns unter anderem auf die Artikel 38 und 39 der KRK, die den Schutz von Kindern und Jugend-
lichen in bewaffneten Konflikten sowie ihr Recht auf Genesung und soziale Wiedereingliederung 
verankern. Zudem berufen wir uns auf die Resolution 1261 des VN-Sicherheitsrats, die Gewalt ge-
gen Kinder ausdrücklich verurteilt und die Notwendigkeit betont, Angriffe auf Orte wie Schulen und 
Krankenhäuser zu unterbinden und den sicheren humanitären Zugang zu gewährleisten. 

Globale Gesundheit: Wir machen auf international bestehende Ungleichheiten aufmerksam und ap-
pellieren an die Politik, sich stärker für eine gerechte Gesundheitsversorgung, Immunisierung und 
Ernährungssicherheit einzusetzen, wie in Artikel 24 der KRK vorgesehen. 

Flucht und Migration: Gemäß Artikel 22 der KRK machen wir uns für die Wahrung der Rechte aller 
Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrem Asyl- und Aufenthaltsstatus, stark. Insbesondere 
sollen sie besser vor Inhaftierung, Gewalt und familiärer Trennung geschützt werden. Darüber hin-
aus rufen wir zur Einhaltung einheitlicher Mindestschutzstandards in Unterkünften sowie zu einem 
diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Teilhabe auf. 

Kinderarmut und soziale Ungleichheit: Wir setzen uns gemäß den Artikeln 26 und 27 der KRK für 
eine Verbesserung des chancengerechten Zugangs zu sozialen Leistungen und Angeboten ein. Wir 
fordern kindzentrierte Reformen des Sozialsystems, um perspektivisch eine Kindergrundsicherung 
zu erreichen. Zudem fordern wir bessere Zugänge zu grundlegenden Leistungen und Diensten, die 
finanziell und personell gut ausgestattet sind, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Europä-
ischen Kindergarantie durch den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Maßnahmen, die bisher umgesetzt wurden: 

Bereich 

Säule 1  

Direkte Maßnahmen     
bei der Verletzung von      

Kinderrechten 

Säule 2  

Stärkung der                  
Pflichtenträger*innen 

 

Säule 3 

Stärkung der            
Rechteinhaber*innen 

und ihres Umfelds 

Bereichs-
übergrei-
fend 

• Austausch mit unseren 
Programmabteilungen 
und Länderbüros zur 
Identifikation akuter Be-
darfe  

• Entwicklung und Veröf-
fentlichung von Positi-
onspapieren, Stellung-
nahmen und politischen 
Forderungen 

• Unterstützung von 
Kindern und Jugendli-
chen bei der Formulie-
rung eigener Forderun-
gen 

• Monitoring und Bericht-
erstattung zu schweren 
Kinderrechtsverletzun-
gen in Konflikten 

• Fachliche Beratung von 
politisch Verantwortli-
chen zu Kinderrechts-
themen 

• Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen 
an politischen Prozes-
sen 

• Koordination von Maß-
nahmen in Krisenkon-
texten in länderspezifi-
schen Ad-hoc-Arbeits-
gruppen 

• Organisation und Durch-
führung von Sensibilisie-
rungskampagnen und 
politischen Aktionen 

• Sensibilisierung von 
Kindern und Jugendli-
chen für ihre Rechte 
und politische Teilhabe 

• Vertrauliche oder öf-
fentliche Weitergabe 
von Hinweisen auf Kin-
derrechtsverletzungen 
an zuständige Ministe-
rien 

• Dialogformate zwischen 
Politiker*innen und Ex-
pert*innen aus unseren 
Länderbüros oder Part-
nerorganisationen 

• Austauschformate zwi-
schen Jugendlichen 
und politisch Verant-
wortlichen 
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3.3.3 In der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation  

Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Ansatzes zur Verwirklichung 
der Kinderrechte. Sie trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
in der Gesellschaft zu stärken, Missstände sichtbar zu machen und Veränderungen auf politischer 
sowie gesellschaftlicher Ebene anzustoßen.  

Um Kinderrechte einem breiten Publikum bekannter und zugänglich zu machen, setzen wir auf viel-
fältige Kommunikation, darunter Pressemitteilungen, Newsletter, Printmailings, Social-Media-Bei-
träge, TV-Spots und Kampagnen. Auch in Workshops, etwa in Unternehmen oder Stiftungen, sen-
sibilisieren wir für kinderrechtliche Themen.  

Durch gezielte Kampagnen, Medienarbeit und Berichterstattung verstärken wir unsere programma-
tischen und politischen Anliegen. So erhöhen wir den öffentlichen Druck auf Entscheidungsträ-
ger*innen, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig laden wir Menschen ein, unsere Arbeit aktiv zu unterstützen – sei es durch Spenden, 
die Unterzeichnung von Petitionen oder das Teilen unserer Botschaften.  

Dabei ist uns Transparenz besonders wichtig: Wir informieren unsere Partner, Geber, die Öffent-
lichkeit sowie Kinder und Jugendliche selbst regelmäßig und offen über unsere Ziele, Aktivitäten 
und die Wirkung unserer Arbeit. 

 

 

4 AUSBLICK 

Die vorliegende Publikation bildet die Grundlage dafür, Kinderrechte in den Mittelpunkt unseres 
Handelns zu stellen und unsere Arbeit konsequent am Kinderrechtsansatz auszurichten. Sie stärkt 
ein gemeinsames Verständnis innerhalb unserer Organisation und macht den Ansatz zugleich nach 
außen sichtbar. Seine Umsetzung ist ein fortlaufender Prozess, der kontinuierliche Reflexion und 
Anpassung an neue Gegebenheiten erfordert. 

Einen verstärkten Fokus legen wir auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Unser Ziel 
ist es, systematisch mehr bedeutsame Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei können wir an 
zahlreiche gelungene Beispiele anknüpfen, bei denen Kinder und Jugendliche bereits erfolgreich in 
unsere Programme und Aktivitäten eingebunden wurden. Dies möchten wir ausbauen und Beteili-
gung auch auf übergeordneter Ebene stärker verankern – etwa durch den Aufbau eines Formats, 
das es Jugendlichen ermöglicht, die Ausrichtung unserer Arbeit aktiv mitzugestalten. Ihre Perspek-
tiven sind für uns als Kinderrechtsorganisation unverzichtbar. Nur wenn wir sie ernsthaft einbezie-
hen, können wir verantwortungsvoll in ihrem besten Interesse handeln und wirksam zur Verwirkli-
chung ihrer Rechte beitragen – mit ihnen und für sie. 
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5 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AA  Auswärtiges Amt 

AEMR   Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

AROPE  At Risk of Poverty or Social Exclusion  

BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

BMZ   Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

EU  Europäische Union 

GG  Grundgesetz 

ILO  International Labour Organization  

IPbpR  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

IPwskR  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte  

KRK  Kinderrechtskonvention  

LkSG  Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development  

SDGs   Sustainable Development Goals 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

VN  Vereinte Nationen 
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